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sucht und diskutiert – sowohl internatio-
nal als auch in der deutschen Forschung. 
Darauf haben mit Blick auf Deutschland 
auch christoph Dieckmann (F.A.Z. vom 
11. Februar) und Markus Roth (F.A.Z.
vom 18. Februar) an dieser Stelle zu
Recht hingewiesen. Gleiches gilt für die
Forschung zum besetzten Polen, zu der
inzwischen eine umfangreiche interna-
tionale Literatur vorliegt.

Zugleich erfordert die Erforschung die-
ses Phänomens besondere methodische 
Sorgfalt. Die deutsche Besatzung in ost-
europa unterschied sich grundlegend von 
der Besatzung in vielen Ländern west-

europas. In Polen bedeutete sie die voll-
ständige Liquidierung staatlicher Struktu-
ren, massiven Terror gegen die Zivilbevöl-
kerung sowie ein Repressionssystem, das 
nicht nur die Personen erfasste, die Juden 
halfen, sondern auch deren Familien.

Diese Besonderheit der Besatzung wur-
de in der Forschung wiederholt betont. 
Andrea Löw, Tatjana Tönsmeyer, christo-
pher Browning, Jochen Böhler, Dieter 
Pohl oder Timothy Snyder haben darauf 
hingewiesen, dass der deutsche Besat-
zungskrieg in osteuropa von Beginn an als 
ein Projekt radikaler Gewalt und gesell-
schaftlicher Zerstörung konzipiert war. 

historiker, die sich mit der Geschichte 
des besetzten Polens befassen, haben he-
rausgearbeitet, dass der deutsche Terror-
apparat dort in einem Ausmaß funktio-
nierte, das in den meisten besetzten 
Ländern Europas seinesgleichen sucht. 
Auf dem Territorium Polens waren hun-
derttausende deutsche Soldaten, Polizei-
beamte sowie Angehörige von SS und 
Gestapo stationiert. Massenexekutio-
nen, Strafaktionen gegen Dörfer und das 
System der Zwangsarbeit gehörten zum 
Alltag. Unter solchen Bedingungen er-
fordert die Analyse gesellschaftlicher 
Verhaltensweisen besondere begriffli-
che Präzision. Darauf ist  wiederholt hin-
gewiesen worden, und die begrifflichen 
Probleme werden seit Jahren intensiv 
diskutiert. Der Begriff der Kollabora-
tion, der in der westeuropäischen histo-
riographie häufig auf das Funktionieren 
institutioneller Zusammenarbeit mit 
dem Besatzer verweist, lässt sich nicht 
ohne weiteres auf die Verhältnisse in 
osteuropa übertragen. In Polen gab es 
weder eine Kollaborationsregierung 
noch staatliche Strukturen, die mit den 
Deutschen zusammenarbeiteten. Die 
Beziehungen zwischen Besatzern und 
Gesellschaft waren weitgehend durch 
Zwang und Gewalt geprägt.

Das Phänomen der Kollaboration hat 
es selbstverständlich gegeben. Die Frage 
stellt sich jedoch anders: welche begriff-
lichen werkzeuge erlauben es, dieses 
Phänomen angemessen zu beschreiben, 
ohne Kategorien, die in einem völlig an-
deren Kontext entwickelt wurden, auf 
die Verhältnisse in osteuropa zu über-
tragen? Die Analyse sollte sowohl den 
Kontext des Besatzungsterrors als auch 
die enorme Vielfalt individueller hal-
tungen berücksichtigen. Unter den Be-
wohnern des besetzten Polen fanden 

sich sowohl Täter von Gewalttaten 
gegen Juden als auch Menschen, die sie 
unter Einsatz des Lebens retteten, sowie 
eine große Mehrheit von Menschen, die 
unter Bedingungen extremer Bedrohung 
schlicht zu überleben versuchten.

Eines der schwierigsten Forschungs-
probleme bleibt die Frage nach den Gren-
zen der Verantwortung in Situationen ext-
remen Zwangs. In der Literatur zur Schoa 
wurde dieses Problem vielfach von Philo-
sophen und historikern analysiert, begin-
nend mit Primo Levis Reflexionen über 
die moralische „Grauzone“ der Konzent-
rationslager und der Ghettos. Levi schrieb 
über Menschen, die gezwungen waren, 
unter Bedingungen zu handeln, die von 
vornherein jede wahl zwischen Gut und 
Böse ausschlossen – und nur die wahl zwi-
schen verschiedenen Formen des Un-
rechts ließen. Sein Konzept zielte insbe-
sondere auf die tragischen Dilemmata je-
ner häftlinge oder jüdischen Funktionäre, 
die innerhalb des von den Nationalsozia-
listen geschaffenen Systems bestimmte 
Aufgaben übernehmen mussten. Am Bei-
spiel von chaim Rumkowski, dem Vorsit-
zenden des Judenrats im Ghetto Litz-
mannstadt, zeigte Levi, wie schwierig es 
ist, über Verantwortung zu urteilen, ohne 
zuvor die Bedingungen genau zu beschrei-
ben, unter denen solche Entscheidungen 
überhaupt getroffen werden mussten – 
und ohne zu benennen, wer diese Men-
schen in diese Lage gebracht hat. Den Be-
griff der Kollaboration auf solche Situatio-
nen auszudehnen vertieft die historische 
Analyse nicht – es ersetzt sie vielmehr 
durch ein moralisches Urteil, das aus si-
cherer Distanz gefällt wird.

Die Debatten über die Geschichte der 
Besatzung haben auch eine gegenwärtige 
Dimension. Sie berühren nicht nur die 
Rekonstruktion der Vergangenheit, son-

dern auch die Art und weise, wie ver-
schiedene Gesellschaften die Erfahrung 
des Krieges und der Schoa im Gedächtnis 
bewahren. In Deutschland hat sich in den 
letzten Jahrzehnten eine ausgeprägte Er-
innerungskultur hinsichtlich des Natio-
nalsozialismus und der Verantwortung 
für seine Verbrechen herausgebildet. 
Gleichzeitig bleibt das wissen über den 
Verlauf der Besatzung in osteuropa in 
der deutschen Öffentlichkeit vergleichs-
weise begrenzt. Auch in Polen nehmen 
die Debatten über Besatzung und Schoa 
häufig den charakter von Auseinander-
setzungen um das historische Gedächtnis 
an, in denen wissenschaftliche Argumen-
te mit politischen Emotionen vermischt 
werden. In einer solchen Situation ge-
winnt die wahrung der Standards eines 
seriösen akademischen Diskurses beson-
dere Bedeutung.

Die Geschichte des besetzten Europa 
ist eine Geschichte extremer Gewalt, 
aber auch eine Geschichte komplexer 
Entscheidungen, die in Grenzsituationen 
getroffen wurden. Ihre Erforschung er-
fordert sowohl den Mut, schwierige Fra-
gen zu stellen, als auch das Bewusstsein 
für den Kontext, in dem sich diese Ereig-
nisse abspielten. Die Debatte über die 
Geschichte der Besatzung ist zu wichtig, 
um zur Arena von Auseinandersetzungen 
darüber zu werden, wer das Recht hat, sie 
zu führen und von welchem Standpunkt 
aus. Ein Deutungsmonopol – auf welcher 
Seite auch immer es auftritt – verarmt die 
Geschichte stets. Die opfer verdienen 
mehr, als die Rolle eines Arguments in 
akademischen Polemiken zu spielen.

Krzysztof Ruchniewicz ist Professor für 
Zeitgeschichte an der Universität Breslau. 
Vom 5. November 2024 bis zum 29. August 
2025 war er Direktor des Pilecki-Instituts..

A uf die Krisen der westlichen 
welt haben nur wenige Au-
toren so umfassend zu re-
agieren versucht wie Aure-
lius Augustinus mit seinen 

nach dem Untergang Roms im Jahr 410 
entstandenen zwölf Büchern „Über den 
Gottesstaat (De civitate Dei)“ und Fran-
cisco Suárez (1548 bis 1617) im Jahr 1612 
mit seinen auf das Ende der mittelalterli-
chen welt antwortenden zehn Büchern 
„Über die Gesetze und Gott als Gesetzge-
ber (De legibus ac Deo legislatore)“. wie 
Augustins Schrift ist das große werk von 
Suárez in seiner Tiefenwirkung kaum zu 
überschätzen. während die weit ausholen-
de Deutung Augustins das westliche Ver-
ständnis von Geschichte neu bestimmt 
hat, sind die Vorlesungen von Suárez zum 
Drehbuch für die Konzepte von Recht und 
Moral geworden, mit denen die Frühe 
Neuzeit auf die sich globalisierende welt 
zu reagieren versuchte. Ihre Konturen fin-
det man bei Denkern  von hugo Grotius 
über Samuel Pufendorf und John Locke bis 
hin zu Immanuel Kant.

was den Jesuiten Suárez bewegte, wa-
ren die grundlegenden Veränderungen, 
die im Verlauf des sechzehnten Jahrhun-
derts das endgültige Ende der mittelalter-
lichen welt markieren: die nicht auf -
zuhaltende Fragmentierung Europas in 
selbständige Staaten, die Spaltung der Ge-
sellschaft in einander bekriegende Konfes-
sionen, die Differenzierung der Lebens-
welt in neue Subsysteme (handel, Politik, 
wissenschaft) und die den bisherigen Kos-
mos unwiderruflich sprengende Entde-
ckung der Neuen welt und ihrer fremden 
Kulturen. wie Augustinus auf des hiero-
nymus entsetzte Frage zu antworten ver-
suchte, „was bleibt noch heil, wenn Rom 
untergeht (Quid salvum est, si Roma pe-
rit)?“, so sah Suárez sich der Frage gegen-
über, was angesichts einer in eine hetero-
gene Vielheit sich auflösenden welt das 
praktische Zusammenleben der Menschen 
noch zu begründen vermag.

Soll nicht die willkür der Macht an die 
Stelle der verlorenen Gemeinsamkeiten 
treten, kann – so die Diagnose von Suárez 
– nur eine einzige Instanz der drohenden
Anomie wehren, nämlich die Etablierung
eines alle und alles umfassenden Rechts,
das seine Geltungskraft einem „natürli-
chen“, das heißt universalen, aller hand-
lungsleitung immer schon zugrunde lie-
genden Gesetz verdankt, ei nem Gesetz,
das die handelnden Subjekte die Ver-
pflichtung durch das Gesetz zugleich als
Selbstbindung des willens an das erkann-
te Gute begreifen lässt. Auf dem hinter-
grund der seit Mitte des Jahrhunderts in
der Schule von Salamanca geführten De-
batten entwickelte Suárez in den zehn
Bänden seines theologisch angelegten

werks eine Rechtsphilosophie, die nicht 
nur alle Formen des Rechts behandelt, 
sondern zugleich nach deren Grundlagen 
fragt.

Einer ersten Begriffsbestimmung von 
„Gesetz“ in Buch I von „De legibus“ lässt 
Suárez in Buch II eine detaillierte Grund-
legung von Moral und Recht folgen. Er 
stimmt dem in Salamanca verfolgten 
weg zu, auf die bis in die Stoa zurückrei-
chende Tradition zurückzugreifen und 
den Ursprung von Recht und Moral in 
einem dem Menschen ursprünglich eige-
nen und in diesem Sinne „natürlichen 
Gesetz (lex naturalis)“ zu sehen. Doch 
musste dieser Rückgriff mit einer grund-
legenden Transformation verbunden 
sein; denn er musste einer Erfahrung 
Rechnung tragen, deren Bedeutung der 
antiken Philosophie entgangen war und 
die erst durch die Begegnung mit den ge-
schichtsbewussten abrahamitischen Reli-
gionen für das philosophische Bewusst-
sein bedeutsam wurde, nämlich Kontin-
genz nicht als kosmologisch bedingtes 
Faktum, sondern als Resultat von Frei-
heit und deshalb Geschichte als ein offe-
nes, dem menschlichen handeln anheim-
gegebenes Geschehen zu begreifen. 

Nirgendwo zwingt die Erfahrung von 
Freiheit und Geschichte so dringend zur 
Revision der tradierten Vorstellungen 
wie im Bereich von Moral und Recht. 
Denn welchen Sinn soll das vom Men-
schen im Gewissen erfahrene moralische 
Sollen haben, wenn für das handeln des 
Menschen nicht Freiheit unterstellt wer-
den kann? Die Freiwilligkeit des han-
delns wie Aristoteles und noch Thomas 
von Aquin durch die orientierung des 
natürlichen Strebens an den von der Ver-
nunft aufgezeigten Gründen zu erklären, 
genügte Suárez nicht. Als verantwortlich 
kann sich ein geistiges Subjekt in seinen 
Augen nur dann erfahren, wenn sein wil-
le nicht als ein fremdbestimmt oder zu-
fällig handelndes, sondern als ein sich ur-
sprünglich selbst bestimmendes Vermö-
gen gedacht wird. 

Die Freiheit des willens muss deshalb 
als die Fähigkeit des Geistes verstanden 
werden, sich selbst dazu zu bestimmen, 
das Gute zu wollen. Das aber verweist 
den willen an die Vernunft; denn nur sie 
vermag das jeweils objektiv Gute zu zei-
gen, das der auf das Gute bezogene wille 
zum Gegenstand seines konkreten wol-
lens machen kann. Stellen wille und Ver-
nunft – wie Suárez im Anschluss an Jo-
hannes Duns Scotus feststellt – zwei je für 
sich wirkende, aber im Ergebnis zusam-
menlaufende Teilursachen dar, dann ist 
die dem Menschen eigene Freiheit des 
willens zugleich als Selbst- und Ver-
nunftbestimmung zu verstehen. Da sie 
sich gegen die empirischen Motive durch-

setzen muss, die den das Gute wollenden, 
aber endlichen und daher beirrbaren wil-
len des Menschen bewegen, erfährt der 
wille die ihm ursprünglich eigene Selbst-
bindung an das Gute als ein Sollen, das 
heißt als ein selbst auferlegtes Gesetz.

A uf diesem hintergrund 
konnte Suárez den Gedan-
ken eines den Menschen 
bestimmenden „natürli-
chen Gesetzes“ aufneh-

men, um ihn zugleich grundlegend zu 
transformieren. Er hielt daran fest, dass 
es sich um ein „Gesetz“, nämlich um 
eine von einem Gesetzgeber auferlegte 
Verpflichtung des willens handelt. Doch 
betrachtete er als unmittelbaren „Ge-
setzgeber“ den willen selbst und als 
„Gesetz“ die im willens selbst gelegene 
Verpflichtung, das von der Vernunft auf-
gezeigte Gute zum Gegenstand des eige-
nen wollens zu machen. Betrachtet man 
diese dem Menschen eigene, später als 
Autonomie verstandene Selbstgesetz-
lichkeit „im höheren Licht der Theolo-
gie“ als Resultat des göttlichen Schöp-
ferwillens, dann erkennt man, so Suárez, 
dass das „natürliche Gesetz“ Gott zum 
Gesetzgeber hat, was den Menschen sei-
ne moralische Schuld zugleich als Sünde 
erkennen lässt.

Prüfstein für die objektive Gutheit der 
jeweiligen handlung ist nicht mehr, wie 
die überkommenen Naturrechtsdeutun-
gen meinen, die Übereinstimmung mit 
der vorgegebenen Natur, sondern die mit 
der Recta ratio, der vernünftigen Natur 
des Menschen. Es ist die innere hand-
lung, in der sich der handelnde die je-
weils als gut erkannte äußere handlung 
zum Gegenstand seines wollens macht, 
die ihn moralisch qualifiziert. Und es ist 
das Gewissen, in dem der handelnde die 
Selbstbindung an das Gute als das in sei-
ner Freiheit gelegene Gesetz vernimmt.

was diese Auslegung des „natürlichen 
Gesetzes“ für die Grundlegung von Mo-
ral und Recht bedeuten muss, liegt auf 
der hand. Als Kern der Moral muss die 
vernünftige Freiheit betrachtet werden. 
Ausdrücklich stellte Suárez fest, dass in 
der Freiheit „das Fundament der gesam-
ten Moral (fundamentum totius esse mo-
ralis)“ zu sehen ist und dass es die Fähig-
keit ist, „sich selbst das Gesetz zu sein (si-
bi ipsi esse lex)“, welche die Verant wort -
lichkeit des Menschen und seine würde 
als Person begründet. 

Ist aber das „natürliche Gesetz“ das, 
was die Moral formal allererst konstitu-
iert und deren universalen Kern dar-
stellt, nämlich die Vernunftbestimmung 
des willens, durch die sich die dem wil-

len eigene Freiheit als Selbstbindung an 
das Gute vollzieht, muss das Gesetz in 
Bezug auf die handlungen und Unterlas-
sungen, die im evidenten widerspruch 
zu diesem Prinzip der Moral stehen, im 
strikten Sinn gelten, also unbedingte und 
uneingeschränkte Verpflichtungskraft 
besitzen. Das hieß für Suárez nicht, dass 
das menschliche handeln jenseits dieses 
universalen Kerns der Moral als mora-
lisch indifferent zu betrachten sei. Denn 
jenseits des „opus praecepti“, also jen-
seits des moralisch schlechthin Gebote-
nen, begann für ihn das „opus melius“ in 
 Gestalt der dem Ziel des gelingenden Le-
bens dienenden ethischen Lebensent-
würfe und -formen, unter denen für 
 Suárez die Vita christiana besondere Be -
deutung hatte. 

Für das Recht ist mit der suárezischen 
Auslegung des „natürlichen Gesetzes“ 
nicht nur eine Grenze gezogen, sondern 
auch ein die Rechtsgestaltung bestimmen-
der Anspruch formuliert. So muss nicht 
nur alles, was das als Selbstbindung an das 
als objektiv gut Erkannte zu verstehende 
„natürliche Gesetz“ unbedingt und unein-
geschränkt gebietet, auch im Recht ver-
bindlich geboten sein – was diesem Teil 
des Rechts die von Suárez gesuchte uni-
versale Geltung sichert. Ist darüber hinaus 
die vernünftige Freiheit als Kernforde-

rung des natürlichen Gesetzes zu betrach-
ten, muss die dem handelnden zukom-
mende Freiheit nicht nur in der Rechtsge-
staltung zum Ausdruck kommen, sie muss 
auch – wie Suárez im Anschluss an Über-
legungen in der Schule von Salamanca 
ausführt – als ein dem handelnden zu-
kommendes und unbedingt zu respektie-
rendes subjektives Recht betrachtet wer-
den – womit Suárez den Gedanken vor-
wegnahm, die Selbstbestimmung des 
Menschen als Gegenstand eines unver-
letzlichen, jedermann zukommenden 
Menschenrechts zu betrachten.

Stellt das Individuum aber ein unter 
dem Anspruch vernünftiger Freiheit ste-
hendes und sich selbst bestimmendes 
Subjekt seines handelns dar, muss auch 
das Gemeinwesen in Form des Staates 
als eine durch Recht, nämlich durch ver-
traglichen Konsens der Individuen ge-
schaffene Rechtsgemeinschaft gedacht 
werden. Gesetzgeber des positiven 
Rechts ist für Suárez deshalb die als 
Rechtsgemeinschaft konstituierte „com-
munitas“, Gegenstand ihrer Gesetzge-
bung das „bonum commune“, ihr Ziel das 
Gelingen des irdischen Lebens. 

S ignifikant zeigt sich der von 
Suárez mit dem „natürlichen 
Gesetz“ verbundene Anspruch 
in der von ihm begründeten 
und von da an Schule machen-

den Konzeption des Völkerrechts. Denn 
anders als noch Thomas von Aquin ver-
stand Suárez unter dem Völkerrecht („ius 
gentium“) nicht einfach die Gebote des 
Naturrechts, sondern eine ganz eigene, 
geschichtlich-kontingente, aber gleich-
wohl universale – weil durch einen am 
Maßstab vernünftiger Freiheit gewonne-
nen Konsens der Völkerrechtssubjekte 
entstandene – Form des Rechts, die das 
friedliche Zusammenleben von ansons-
ten (nämlich in Religion, Moral, Kultur 
und Staatlichkeit sich unterscheidenden) 
Gesellschaften zum Ziel hat.

Lange Zeit haben die modernen Ausle-
ger in „De legibus“ den (teils legalisti-
schen, teils voluntaristischen) Versuch 
einer spätscholastischen Repristination 
der tradierten Form des Naturrechts ge-
sehen. Mit der wiederentdeckung der 
wichtigen Rolle, welche die Schule von 
Salamanca für das Aufkommen einer Ko-
lonialethik und die Genese des Men-
schenrechtsgedankens spielte, hat auch 
„De legibus“ verstärktes Interesse auf 
sich gezogen, was nicht ohne besondere 
Aufmerksamkeit für die in Buch II ent-
haltene neue Grundlegung von Moral 
und Recht bleiben kann.

Denn rekonstruiert man ihre argumen-
tative Struktur, zeigt sich nicht nur, wa-
rum „De legibus“ die enorme wirkung 
auf die nachfolgenden Neuzeittheoretiker 
ausgeübt hat: Es wird zum ersten Mal die 
Konstellation sichtbar, die von da an die 
Debatte in der Neuzeit  bestimmte und die 
in Kants „Grundlegung der Metaphysik 
der Sitten“ besonders hervortrat. Lange 
vor dem von der Philosophiegeschichte 
angenommenen Beginn der Neuzeit be-
gegnet hier das Konzept für das Zusam-
menleben der Menschen in einer Gren-
zen und Kulturen überschreitenden, sich 
in einer Vielheit von Lebensentwürfen 
und -formen präsentierenden Gesell-
schaft: das „natürliche Gesetz“ als die Re-
gel der Regeln, in welcher der dem Men-
schen als Vernunft- und Freiheitswesen 
eigene „Standpunkt der Moral“ formu-
liert ist. Moral und Recht sind von hier 
aus als Gestalten vernünftiger Freiheit zu 
begreifen, das Individuum als das durch 
das Recht auf Freiheit ausgestattete Sub-
jekt seines handelns, die Gesellschaft als 
die das Gemeinwohl sichernde Rechtsge-
meinschaft und das Völkerrecht als eine 
unter dem Anspruch vernünftiger Frei-
heit stehende und das Zusammenleben 
einer weltgesellschaft sichernde Form 
des Rechts. LUDGER hoNNEFELDER

was Francisco Suárez lehrte:
Die Allgemeinverbindlichkeit des

Völkerrechts ist Resultat und Sicherung 
politischer Freiheit in einer welt 

ideologischer und sozialer Pluralität.

Sich selbst 
Gesetz sein

Das Gedenkrelief für Francisco Suárez am erzbischöflichen Palast 
in Granada wurde 1917 angebracht, mitten im Ersten Weltkrieg.
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